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ANTRAG 

  Vorlage-Nr.: A 23/0052 

SPD-Fraktion Datum: 01.02.2023 

Bearb.:  Steinhau-Kühl, Nicolai Tel.:  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

16.02.2023 Entscheidung 

 

Tempo 30 auf Straßen der Garstedter Feldmark 
hier: Prüfantrag der SPD-Fraktion 

 
Beschlussvorschlag 
 

Der Ausschuss bittet die Verwaltung, folgende Fragen zu prüfen und die Ergebnisse dem 
Ausschuss vorzustellen: Kann auf geeigneten Straßen in der Garstedter Feldmark die 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h angeordnet werden? 
 
Begründung 
Ortskundige berichten, dass auf den Straßen in der Garstedter Feldmark vermehrt schnell 
gefahren wird, seit die Verkehrszeichen 274-50 (Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) aufgestellt 
worden sind. Auf den schmalen Fahrbahnen, an denen es keine Gehwege gibt, kann das zu 
gefährlichen Situationen führen.   
 

 
 
Die Straßen sind Schulwege und werden von Erholungssuchenden benutzt. Die obigen Fo-
tos zeigen Beispiele. Die Straßenverkehrsordnung bietet in dem Fall eine Grundlage zur An-
ordnung von Tempo 30, denn sie nennt in §45 (1a) als eine Voraussetzung Landschaftsteile, 
„die überwiegend der Erholung dienen“. 
 
Anlage: Originalantrag 
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